
REPUBLIK OSTERREICI-: 
8 UN ö ESKA i'lZ LERA iVJT 

GZ 8o .. 104-2c/72 

Tätigkeitsberichte des Verwa.ltungs-
gerichtshofes über das Jahr' 1969 . 
tmd 1970 

An das 

,Präsidium des Nationalrates 

Der Verwal tl.l:n.gsgerichtshof hat dem Bundeskanzler­

amt ·gemäß § 20 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1965 
die Berichte über seine Tätigkeit im J'ahre 1969 und im 

Jahre 1970 übermittelt .. 

Gemäß § 15 des Bundesgc?etzes über die Geschäfts­

ordmm.g des Nationalrates beehre ich ~ich, diese Berichte 

des Verwaltungsgerichtshofes dem N<,3.t.ionalrat vorzulegen 0 

Beilagen 
12" Jänner 1972 
Der Bun.deskanzler: ._- P;;,/:,/)I/,) 

It~~ :' 

""':-
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B e r ich t 

des Verwaltungsgerichtshofes über seine Tätigkeit im 

J'ahre 1969 

. Die Vollversammlung des Verwaltungsgerichtshofes hat 

iri ihrer Sitzung vom.26o Mai 1970 beschlossen, gemäß § 20 

im Zusammenhalt mit § 10. .4.0S3 2 1i t. d VwGG. '1965, über 

die Täti~keit des Gerichtshofes im Jahre 1969 urid die da-' 

bei gesammelten Erfahrungen folgenden Bericht zu erstatten~ 

Beim Verwal tungsgerichtshof 'rmrderi im ,Jahre '1969 

1$87 ]3eSC!l'"eröen einEebraOht und im glefchen Zr:d tra.um 
~t71~ l"n ~J"nh~ o"f~e' ~t-. • ,1 .I-~":".l # . .,; .L .... t. _ ..l.. _4.; 

lieher Sitzung und 193 in'öffSntlichen mündlichen.Ver­

halldlungen. 

'deite:C's ll<:it der VeL'vmltu:agsgerichtshöf im Berj_chts­

,jahre 8 Si tzungen verstärktel' Senate. und 8 Vollversamm-· 
'UY1P~- ~1'IT0\1~]~nrl -- ~ "'0,,-,,1;. c.. )6...:.·.·· G .. ~ ur.:;. 4 

(. 

Von den mit 31" Dezember 1969 anhängig verbliebenen' 
'j34'i J3escll:wsrden sind 1"110 im 3erj.chtsjahr eingebracht 
'TO' "1Q'en' - 1,","t, ')"7.1' d'" . h;", • "") " -·les' .... 1,"··e r ·d .... ·n . d" , 

.• ,\ ,.- '. 0 ... hL. L:J J.t:Y.' an.,_cu,gle,c,~J. .D ~~1..i" "_ \.:'1 Sln vor menr 

als einem Jahr. angefe:lleno 
" , . 

Schon im Jahre 1969 .ist ein Dienstposten eines Rate~ 

d ps' \l"e'j~i··"J-' ·~·"1·1O:;·Qg(.:.·r·L· (").,+.~I·lO.L·C'c,", dPl __ " 
...... • M t Cl.. -4 v l.A Ö ~ ...... . ~. .... .'.h IJ 0 ... '. \. ... V _ ~tandesgruPP0 5 nicht 

mehr ~esetzt worden. Dies~rDien~tposten wurde dem Ver-

waltungsgerichtshof im Dienstpostenplan fU~ das Jahr 1970 
. 1 t h . M' "J ,... 1; • '.<. ~ -' '-j . TllC 1':, me. r zuge':lle sen, Kl 'j l:t.UC.~slcn l; au... Qle ge 00 vene 

Besc:hleunigullg der Erledigung aller anhängißen Ver'wal-

t . . . ,.. ,.. - " . 1-"" • bt 1 ungsgerl.CI.;.-t;sverl8.J.lren Kann Cllese J/laljnanIne i:1lC _ -. 3_ S 

1 "(~' • 'T" " -' . t zwec.,>:rll::l"vJ.g angesenen werQeno _.n G.l8sern LJw:.,a:mrrle.nnang 18 

darauf hinzuweisen, daß der Einlauf der Beschwerden eine 

. ste-i .c-on r1 C T'Gnrlen~ p"l""'·:ei Cl-'- "~'C~ d''''ß d"'ITI 1[·::..;·.·.ra1 tunrrsge'''Y''l' cht.-. .~ C> v~, . ,. . 1 ü -'. ". " ,_._ ~" ,.u!... O • .; ,~ \:; . .L \. -'- G ~ ,. ~ _ ..::. -

hof durch die Novelle zum' 'lel'i'{21 tu:ngsgerich tshof ge set z 

I 
! ,. 
I 

l-
I , 
I. 

i 
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:EGEl. Nro 459/1969 die Entscheidlng Liber die. Zuerkennung 
der aufschiebenden ~t'firkung der bl:'i irun .eingebrachten Be'- '. 

schwerden übertragen vrurde 0 Sch1:.eßlich hat die Recht ... 

. spre:;chung betreffend die Vol1zie 1'.ung der Eti.ndes-Verfa·ssungs -', 

gesetz-Novelle '1962 über die Reg'~lung der Grundsätze des 

Gemeinderechtes außarordentlich 3chwierige Probleme aufge­
worfen~ 

Der Verwaltungsgerichtshof weist in diesem Zusammen .... · 
-.. . 

. '. hang auch 'auf den :Bericht der BU:1.desregierung an den 

. Nationalrat aus dem Jahre '1968 lün, in dein eine Erweiterung 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit. in Aussicht genommen ist~ 
In der Regierungserklärung vom 27. April 1970 vrurde darauf' 

. neuerlich hingewieseno Die wiederholt vom Verwaltungsge­

richtshof angeführte Anregung~ die für die Zeit vorüber~ 
gehenden Bedarfes zhgcwiescnen Dienstposten für dauernd 
zu systemisieren, wird daher neuerlich vorgebracht. Nach 

, . 
Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes sollte" unabhängig --:" 

. . 

von eiTler geplanten Erwei ter.ung der Vervlal tungsgericht.s-.·· . 

barkeit ~ eher an eine Vermehrung als an eine Einziehung'. 
von zugewiesenen Dienstposten gedacht werden; am die 

.möglichst rasche Ausübung der dem Verw~lturigsgeric~t~ho~·f 
d UL'ch di e BundesveL'fassung' ü.bertragenen Kon troll befugi~is 
zu gevlährleisten~ Es wird darD.u:f hingevdesen, daß durch 
die Bestimmung des Art •. ·134·Abs. :lB.~VG. dem Vervraltungs­

ge~ichtshof die 9~fo~d~rliche Zahl von Mitgliedern ver-
. . ' 

fassungsrechtlich gewä~rleistet is~~ 
·.In'dem beim Verwaltungsgerichtshof eingerichteten' 

Evidenzbüro wurden im Jahre 1969 5.776 ;Erkenntnisse und' 
BeschlUsse des Verwaltungsgerichtshofes karteimäßig durch 
Rechts;ätze '1~nd Schlagwörter erfaßt e Der Bestand an. ka~tei ...... 
mäßig erfaGten Rechtssätzen hat sich damit auf ca. 55~OOO 

Rechtssätze urid ·ca •. 63.000 Schla~wörter erhöhto" 
Damit ist die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts-' 

hofes 2.uf dem Gebiet des .Abgabenrechtes sei t dem J'ahre 1945 
. . 

vollständig erfaßt. Eine· Erfassung der früheren Jua.ika tur·· 
:. 

I 

.... 
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Register 

G e s c h ä f t S B U 8 w'e i s· 
------~--~~~.~~-------~---. 

über die Tätigkeit des Verwaltungsgerichtshofea 
in der Zei t 'vom 1 e Jänner bis 310 Dezemb,er 1969 . 
a) ·Geschäftsstand g 

r 1

1

/1 

Oll VOrjah:--'- Im ::h:~ - ··':)lsa:~1 v: l-,-J~n: i!erbli'e~:-~l 
erblieben eingSl~tigt zu erledigen bis sind I 

gewesen 310 Dezember ~ 

- i I erledigt I 
- - ... -1. ---t---- 1- - i 

I _ Allgemeines 
Register . 
(VerwaltungssBchen) 

Sammelregister 

. 1887 . 32491 1 908. 1341 

._-"-_._.~-- '-~->-1~ I ~ . ! I ~ l 

,2 ,'64 66 ~ 64 I 2. ! 
. , I '..1 . I 

f..- _ .. ____ ~ __ ~~~~~ . .,..«-_._~....,..".--:J.o-. __ '--.M-==---.~.-~- =-~-I- -",~~~~"""""" 
i I . I 

I . I. 
I
, Zusammen . L 364 , . 1951 . , . 3315 ! 1972 . .;, 1343 

. t I·" I '. 
-L-~ __ m __ .... ..-_., _~~_~_L~~~~~_~_j,_~~~.....,...~...1-~~-

1362 
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3 

des Gerichtshofes' auf diesem Gebiet ist deswegen nicht ge­

plant, weil die steuergesetzgebung gegenüber jener aus der 

Zeit vor 1938 vollständig geändert wTtrde. Ferner ist die 

,Rechtsprechung' zum Vervral tungsgerichtshofgesetz, zur Ge-' 

werbeordnung und zu einer Reihe kleinerer Rechtsgebiete 

des administrativ-rechtlichen Sektors vollständig·erfaßto 

Im Berichtsjahr konnte der Gerichtshof auf Grund 

der von ihm gemachten Erfahrungen zu einzelnen Problemen 

der Rechtsordnung die nachstehenden Feststellungert treffen 9 

di~ zu verschiedenen Anregungeri Anlaß bieten~ 

hof'besch'Vfsrde' ............ _ .. _-_ ............. __ ._-:"'-

A 

" 'f1it dem Bunde~5gesetz vom 27 • November 'l969, EGBlo 
',. 
Nr~ 459, das mi.t Ablauf de819. Dezenlber 1969 in Kraft 

. . 
, ge'crete11ist? wurde neben ~nder8n Gesctzesänderungen die 

J~ntscheidl..mg über den AntrF,lg des Beschwerdeführers, seiner 

Beschwerde die aufs6hiebende Wirkung zu~uerkennen9 worüber 

bisher di e. l)elangte Behörde zu befinden hatte ~ dem Ver-

waltuntsgerichtshof Ubertrageno Den Wunsch. auf diese 

\'feise den l1echtsschutz der beschi'lerdeflihl'enden Partei zu' 

ve:cbe~sern, 11a t te auch der Verwal tungsgeI'ichtshof schon 

mehrfach geliu~ert. BI' bemerkt jedoch, 'daß er ke~ne Gelegen­

hei t hatte, zu der j.n Aus~3ich t genommenen Regelung Stellung 

zu. nehmen. Aüs diesem Grunde sieht sich der Verwal tungs~ 

gerichtshof zu f olgenden Ausfijh~1..mgen, veranlaßt g 

Die Entscheidung liber ~en gleichzeitig mit der Be­

schwerde zu stellencle:nAntrag 5.uf Zue;:'ke:::mung, der auf .... ~ 
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sch~Le benden Vfirkung muß? weYl...D sie eine Verbesserung de's, 

Rechtsschutzes sein soll" ohne unnötige Verzögerung ge­

troffen'werden.Sie setzt aber eine Prlifung der ~om Be~ 

,schvr,erdeführer behau.pteten Voraussetzurigen für die Be-' 

'.iilligung des Antrages, voraus. Insbesondere über ~ie , ;, 

• Frage, ob nicht öffentiiche Rücksichten die sofortige' 

Voll.streckung des angefochtenen Bescheides gebieten, kam:t 
..~ 0_. '. 

regelmäßig nicht ohne Einholung einer Stellungnahme der, 

. belangten J3ehörde entschie~enwerd~n. Im Zeitpunkt -der 

,Be.sch\:[erdeerhebung liegt d,em Gerichtshof lediglich die: 
. \ . 

'Beschwerde vor. In die Akten über das der Besch'..rerde vor:" 

ausgegangene Ver\i2.1 tungsverfahren erhält der Gerichtshof 

erst nach Einl~itun~ des Vorverfahrens durch ihre' Vorlage 

zugleich mit der Einbringung der Gegenschrift durch di~' 

belangte Behörde Einblick~ Die 'im Zuge der Einleitung des; 

"i.TorverfahI'ens vorzunehmende Z·J.stellung der Beschwerde a~' ,', 

die belangte Behörde ist jedocherforderlich~damit die 

belangte Behörde' dJe für ihre Stellungnahme zum Antra.g 

auf aufschiebende Wirkung notv.'Gndige Kenntnis vom Inha.lt 
.; .. 
der Beschwerde und von den vom BeschwerdefUh~er fü~ di~ 

", 

o . 

, ,Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung ins Treffen g~führ-" 

, ten Gründen erhält. Die I'1f.lßnahmen zur Vorberei tu...'1g der nach, 

der bestehenden Rechtslage von, den einzelnen Senaten deS 

Verwaltungsgerichtshofes in einer Besetzung von fünf Rich­

tern zu treffende]:} Entscheidl.mg über d(:;n Ant,rag nach §. 30 

Abso 2VwGGo 1965'hat der Berichter zu treffen. Sollen sie" 

stets 'ohne Verzug erfolgensGo bedarf es geeigneter Vor~ 

schriften für die 'Vertretung des Berichters im Verhinde-, ',' 

rungsfall,e ~ Da die Ni tglieder der einzelnen' Senate ve:r.~-' ",,'-' .. 
, ,: , ' " .r 

anläßt, sind" ihren Brholungsurlauo in der Regel innerhaI b;; 

der Sommermonate- zu konsumieren, damit in der übrigen Zeit 

der Senat mögiichst ,ohne die Her~nziehung von Ersatzmi t- ' " 

gliedern tätig ,,,erden' kann, v/ie es dem seit der Novelle 

'1965 Ül ~o11er Schärfe durchgeführten Grundsatz der -festen . . , . 

Geschäfts-'ierteilung ~ntspricht 9 bedar.f es entspre'chender.:'" 

.. --. - ... .., "~."'---"" 

',' \ 
'" I 

, . \ 

:' 

\ , 

l 
,I 

i , 

,: 
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Vorschriften für die Vertretung des Berichters während 

der Urlaubszeit. Neben der EinfUhrung bundesgesetzlieh zu 

verankernder, Gerichtsferien für den Verwaltungsgerichts~ 

hof, die etw~ die Monate JUll und August ~mfassen könnteri, 

be6arf es wirksamer Bestimmungen für die Behandlung der 
. ., . 

, ' 

eingangs geschilderten Aufgaben durch Berichter und Senat 

während dieses Zeitraumes. Die Best~mmung der Gerichts­
feri~n zum Zwecke der Entlastung des Geri6htshofes von 
Urlauben während clesArbei ts jahres~tlürde sinnlos sein, 

wenn während die~er Z~it etwa ein Drittel der Mitgliede~ 

,des Gerichtshofes anwesend sein müßte, um jene dringlichen 

Erledigungen vorzunehmen, die sich im Zusammenhang mit der 

Elltscheidung über die ZuerkeTL."1ung der aufschiebendelf 1/1ir-'­

k1~ng ,ergeben~ Die' ge~etzlichen' Naßnahmen dürftelisich aber 

,', nicht nur auf die Erledigung der Anträge auf Zuerkennung 

der aufschiebenden Wirkung beschränken. Sie mUßte~ auch 

die Einlei t~mg des Vorverfahrens, worauf bereits eingangS: 

verwiesen wurde, umfassen. Abel' auch die Er1assung all­

fälliger Verbesserungsaufträge für die Beschwerde im Sinne 

~e~ §34 Abs~2, die Zurückweisung der Bescihwerde nach § 34 

Abs. I und 'die sofortige Sachentscheidung nach § 35 ~bs. 1 

VwGG. 1965 müssen in Fällen, in denen mit der Beschwerde 

ein Antrag Huf Zuerkennung der a.ulschj.ebenden Vfirkung ver­

bunden ist, ohne Verzug auch· innerhalb der sitzungsfreien 
, -

Zeit oder der Zeit, (in de~ ein Berichter auGerhalh'der 
. . ' " ' .. 

Sommermonate durch Krankheit etc. an der Erfii1lung seineJ~ 
. •.. I . 

Auf~aben verhindert ist,' vorbereitet und beschlossen werden 

können o Dabeiwlire als rechtspolit~sches Ziel ins Auge zu 
fassen~ daß das wei tere Verfahren zur Erledigune der Be·· 

-schwe~desache~' ~30fern eine solche nicht wegen Zuri.ickv/eisUng 
oder sonstiger Erledigung der Beschwerde vor Einleitung 

. .~ . . 
des Vorverfahrens oder während desselben sich erl~brigt? 
nach Aufhören der Behinderung wieder von jenem Berichter, 

dem die Sache ursprlinglich zugewiesen worden ist, und von 

dem Senat, dem d-ie Erle.digung nach der Geschäftsverteilung 

, 
• I ; \ 
· j 
I 
I 

I' 
I 

~ 
i' 
U 
" · } 
t--
t-

I 
I 

I 

i . t 
( 
t 
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1-
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6 

zufällt 9 in d~r dort .vorgesehenen ~rsprUnglichen Be~ 

setzung, erledit~t werden. 

Schließlich wäre aber zu prüfen, 0,0 eine solche Rege­

Itmg'im Hinblick auf die Bestimmungen des Arto 135,Abso 3 . 

i. 

B. -vq. auf der Rechtser'zeugungsstufe eine s Bundesverfaskungs~, 
gesetzes getroffen werden mUßte.' 

..... 

, /. 

. . ~ 

, }) 

,. 
/ 

Das Bundesgesetz vom 27~ November 1969, mit dem das 

iVer0altungsger~chtshofgesetz 1965 abgeändert ~ird, EGBl. 

Nr~ 459/1969, gi~t'aber auch Anlaß zu den folgenden Er~ 

'wägungen über die verschiedenen Standpunkte, die bisher 
• . • t • f' 

' .. in der Rechtsprechung eingenommen Vf1.Jrd,en~ UJld über' die :. 

Möglichkeit~ daß der Gesetzgeber selbst die Entscheidung 

treffen könnte'} welche Auffassung des Heohtsinstitutes de,r 

c.uf sclüebenden Wirkung in HinJwnft G~ltung haben soll .. ~· 
In setnem Erke:r:mtnis vom 14. Oktober 1953,Slg. N. :]'0 .. 

Nr~ 314-'I/A, hatte der Yerv,ral tungsgerichtshof nach Befassung 

'eines verstärkteTl. Senates der Auffassung Ausdruck gegeben, 

'das Wort "Vollstr'eclnmg fl im § 30 Abs.~? VwGG. 1952 sei in 

, " 

dem ~:;inne zu :verstehen 1 daß es ?ie "Umsetzung des angefoch- . 'i' 

tenen Bescheides :1.11 die Vlirklichkei VI bedeute. Der Sinn 

der I~j.nr-ichtung der aufschiebenden vlirkung set' 8S 9 dies'e 
( , 

',Umsetzung in die \'lirklichkeit bis 'zur Erledigung der Be~ 

s~h.vlerde. auf2;uschieben. Auf der Grundlage' dieses Erkennt-

, niss~~, das in einem ~all zustrulde kam, in dem die riuf­

schiebende Y1'firkung für ·eine J3esch'vlerc1e gegen die Nichtig-, 

erk1.ärung einer Konzession "begehrt worden Viar 1 \vurde in 

der Polge a~ch angenommen 7 die Aufschj.ebung d'eI.' Umsetzung 

des angefochtenen Bescheides in die I'lirklichkeitkönne 

auch in Fällen in Betracht kommert 9 in denen eine Berech­

tigung verliehen vrurde ~ Vollstreckung vlurde nicht nUl.'als 

Vollstreckung im engsten Sin...Yle de8 \'lortes oder in dem 

etwas 'dei teren als Umsetzul.lß. des 13escllej.des in die 

"-. 

" ' 

. ~ '" . 
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'Wirklichkeit durch hoheitliöhe~ Handeln, sondern allgemein 

verstanden, sodaß auch 'der "Selbstvollz'lg", also die Ge~· 

brauchnahrne von einer Bewilligung ~ nü terfaßt \Yar~Darni t 
"vlär die au,fschiebende Wirkung der Verw:a L'tllhgsgerlchtshof-", 

beschwerde der aufschiebenden Wirkung il1l Vervlaltungsver-," 

fahren gleichgestellto Von dieser Rechtsprechung ist der'· 
, " 

Ve~waltungsgerichtshof jedoch auf Grund des Beschlusses 

eines verstärkten Senates vorn 22~ November 1967 9 Slg~ 

Na F~Nr" 7226!A, abgegang911 uüd hat der Meinung Ausdruck 

'gegeben, es sei ~{oraussetzung für die Zuerkennung der auf­

schiebe'nden 'i'Tirkung, daß' der angefochtene Bescheid einen 

rechtlich geforderten - ~nd nicht bloß erlaubten ~ Z~stand 
umschreibe, dessen Ven'lirklichung durch hoheitliches 

H~ndeln einer Behörde clenkbarsei" Während die frühere 

Auffassung dem Institut der aufschiebenden Wirblng d~r 

Verwal tungsgerichtsbofbeschw'erde ej.ne umfassende li,edeutung 

beimaß 9 schränktec1ie neuere Auffassung d'en Anwen.dlmgsbe-· 

,rei.ch. des Institu.te's entscheidend ein. Der Verv:al tungsge-
. . . . . 

richtshof sieht es als geboten an l auf die ~echtspolitische 

Fra.ge h:Lnzuv{eisen~. ob· di.1;) eine oder. di.e . andere IJösung den 

Vorzug verc1i<;nt • Auf.fallend ~st 1 daß im Bundesgesetz vom 

27. No-v~ember '1969~ BG}31. Nr. 459!1969~ im ADs. 2 des 

§ 30 wie bisher· das Wo:rt uYo11streckung ll J im Abs 0 3 aber 
, . 

das vlort "Voll7J1..ur" ver'i,'lendet wird & 
Cl , 

'Eine besondere. 'Bedeutung kornmtden Problemen der Ge-

• staltung der aufschieb~nden Wirkung im Hinblick auf d~e 
. " 

Bundes~Verfassungsgeseti-Novelle 1962 zu~ Bei einer engeren 
" ' 

Auffassung der aufschiebenden Wirkung krjrmte der Standpunkt 

vertr~ten,werden, daß ~eschwerden,gegen Vorstellungsbe­

scheide nach ArtQ '119 a AbSa 5 B.-VGo llsch denentsprecn"'·:dfi. 

Reß~ll.1.nßQn .(:;(~Y' GRmeindt-::ordnung aufschiebende Vlirkurig zn·· 

mindest dalm nic.:ht zuerkannt "H::rc1en kennte, wenn die ·Vo:c.~ 

stellung abgewiesen wurde. Ein abweioljcher VorstelluDfS-
. ..-

beschei<l ist nicht der Vollstl~eckung zugänglich und. ac<.''':H 

nicht in "Vollzug ll zu setzen. Die aufschiebende '\'!i,c};un,g ',' 
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der Vorstellung ist durch die Bundesverfassung nicht ge­

regel tij die Regelungen in den Gemeindeordnungen vle~chen 

sehr wesentiich voneinander abo Nach den meisten'Gemeinde-

'. ordnungen kommt der Vorstellung ex lege keine aufschiebende 
. . 

vrirkung zU o An sich könrite auch, wenn einer Vorstellung 

keine aufschiebende Uirkung zukommt, die Einrichtung der 

aufschiebenden \'lirkung der Verwal tungsgerichtshofbeschwe!,de 

sinnvoll sein, 'denn man die Zuerkennung die'ser aufschiebenden 

'Wirkung so verstehen wUrde, daß der Bescheid der höchsten 

Gemeindebehörde im Hinblick auf die Beschwerde,. soweit 

er noch nicht vollstreckt oder "vollzogen" ist, nach der 

.Zuerkennung der 'aufschiebenden "[irkung solange nicht mehr· 

vollstreckt oder vollzogen werden kann, als·die Beschwerde 
. . 

beim Verwaltungsgerichtshof ,aphängig ist 0 Aber auch, so-

,'1eit den Vorstellungen aufschiebende Vlirkul).g ex lege zu­

kommt oder zuerkannt wurde 9 köhnt'Em bei der gegenwärtigen' 

Rechtsiage wohl begründete Zweifel bestehen, ob im An"':" 
. . 

. schluß an die aufschiebendei'firkung der Vorstellung der 0 

Verwaltungsgerichtshofbeschwerde überhaupt aufschiebende' 

Vfirl<.:ung zuerkannt v/erden kann, da eben nicht der angefochtene 

.Vorstellungsbescheid, dessen Gegenstand nur die Fe~t-. 
stellung sein kann, ob die Partei, die Vorstellung erhobeh 

hatte, durch ihn in ihren Rechien verletzt worden ist~ 

sondern immer nur der Bescheid der höchsten Gemeindebe-
hörde, die in dem(betr~ffenden Fall angeruferi 0~rden 

konnte~die Grundla~e für die verschiedenen Arten.der Um­

s'etzung des behördlichen Willens in die W'irklichkei t . 
I 

, bildet 0 

Aus all diesen GrUnden erschiene es dem. Verwaltungsge~ , 

richtshof wUnschensy,rert, wenn der Gesetzgeber die Frage 

des Begriffes der. aufschiebenden vTj,rkung neuerlich erwägen 

und eine Entscheidung zwischen den verschiedenen m~glichen 

Auffassungen treffen wUrde , insbesondere darüber, ob hin- ' 

sichtlich des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinden eine 

Sonderregelung zu treffen ist, die das Institut der 

," 
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aufschiebenden Wirkur~ auch'bezüglich abweislicher'Vor­

stellungsentscheidunuen 'sicherto 

11" 

Ge,'!ieindeautonomie _ .. _' ... _------"'-------

Bereits in seinem Täi.i.gkei tsbericht für das ,Jahr 1967 

hat der Verwal tungsgerich :'shof auf die bedeutsame .i\nclerung 

der Rechtslage? die durcb das Ir:'crafttreten der Fundes­

Verfassungsgeset z·-Novelle '1962 über den eigenen Wirkungs­

bereich der Gemeinde eingetreten ist, und die bis 'd~hin ge­

sammelten Erfahrungen hingewiesen. Auch im Jahre 1969 konnte 

der Verwaltungsgerichtshof verschiedene Beobachtungen in 

de~ Richtung machen, wie die Gemeindebehörden den ihnen ge-, 

stellten Aufgaben gerecht Z.'ll werden vermögen .. Vorweg - bei 

den nachfolgend au~gezeigten 1?ällen 1Jerden nur besonders 

. tJi'pische Beispiele angeführt ..:.. ist festzustellen, daß j.n 

vielen Fällen die Gemeinden noch nicht in der 'Lage sind, 

den ihnen durch die Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle ge­

stellten Aufgaben voll nachz'LJ.kommen. Die Erfahrungen haben 

gezeigt; daß es nicht so sehr eine Frage des guten Willens 

bzw. des rechtsstaatlichen De~(ens in der Gemeinde als 

vielmehr das Fehlen ausreichende:c gesetzlicheI' Regelungen 

~rid eine Frage der mangelrideri Fähigkeit der Ge~eindeorgane 
ist, sich in deri liberaus komplizierten Gedacl{engäng~n 

zurecht zu finderi, die der Konstruktion des neuen Gemeinde­

rechtes zugrunde liegen. Sie läßt die Verwaltungsautonomie 
in d~n Ge~einden in der heutigen Form noch pro~lematisch' 
erscheinen und bringt die Gefahr mit sich, ,daß das Ver­

trauender Bevölkerung in die Rechtsstaatlichkeit der 

. österrej,chischen Ver\'18.l tl..mg schlechthin, insbesondere 

gber in de~ durch die Bundesverfassung gewährten Rechts­

schutz 'verloren geht. Nachfolgende Beispiele mögen die 

Schwierigkeiten aufzeigen: 

, " 
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1~) Gemäß Art o 118 Abs. 4 B.-VG~ hat die Gecieindi 

die Angelegenheiten des eigenen Vfirkungsbereiche'sin' 

eigener Verant\'lortung frei von \'feisung~n - vorbehal tli?h 

.1 

~der Bestimmung des Arto 119 a Abs. 5 - unter Ausschluß 

eines R~chtsmittels an Verwaltungsorgane außerhalb der Ge-" 

meinde zu besorgen. Art. 119 a Abs. 5 B.-VG. bestimmt, daß 

derjenige, der durch einen Bes6heid ~ines Gemeindeorganes 

. in Angelegenheiten des eigenen Viirkungsbereiches der Gemeinde 

in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet, nach Er­
schöpfung des Instanzenzuges (Art. 118 Absa 4) die Vor-

L l' sve ..Lung bei der Aufsichtsbehörde erheben.kann~ . 

Dazu 1st zu sagen, daß die Präposition IIbei H den Dativ 
, 

. verlangt und in der Form IJb(~i der" oder "beim" au'sschließ-
\ ' • I 

lich als Ortsbeze:Lchnung~ also :::!.2. etwas zu geschehen hat~ 

verwendet wird. Der u~spxUnglichein der Volkssprach~ ge- -
me.chte sogenannto !ilandwirtschaftliche lf Gebrauch von 11 beil' 

zur' Ang'abe occ;r Richtung (wohin, an wen US\vo) gilt heute 

hochsprachig als 'falsch (vgl~ Duden~ Band 9,' 1965). Ver-' . . 

gleicht man weiters hiezu etwa verschiedene Bestimmungen 

des AVG. "1950, in denen ebenfalls die 'rTorte "bei der" 

'vorkommen und die mit dem glej.chen Problem zusammt-mhängen; 

. Wi.8 etwa § 63 Abz. 5 (!lDie Berufung ist .0. b~~_?-.~.E. Behörde 

einzu~r'ingen, die 00' rI ), § 69 Abs~' 2 (Der Antrag auf Wie­

deraufnahme ist •.• ]?~L~~~r Behörde einzubringe1l 1 die ••• ),' 
§ 71 Abs. 4 (!IZur(Entscheiduni über den Antrag au~ Wieder-, 

einsetzung ist die ~ehörde berufen? bei d8r die versäumte 

Handlung vorzunehmen \'farn) und § 73 Abs. 2' (Ein,solches 

Verlangen - Entscheidungspflicht ~ ist unmittelbar bei der, 

·Oberbehörde einzubringen), so steht es eindeutig fest, 

daß mit den Viorten' "0 eid e rl! :Lrnrner der Ort oder ' 

di~ Behörde bezeichnet wird, w 0 eine Handlung vorzu---..... 
nehrnenist. v{enn daher der I3undes-Verfassungsgesetzgeber,' 

~m Art. 119 a. Abs~ 5 bestimmt) daß die Vorstellung !ibei der 
, . 

Aufsichtsbehörde ll einzubringen ist, so ergibt sieh ,nach 

Ansich-t des Verwaltungsgerichtshofes .für den AusfUhrungs-

I· 
I 

\ 

I 
! 
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gesetzgeber dafaus die ~leiche bindende Wirkung, wie aus 

elen oben genannten Bestimmungen des AVG., die es dem 

Landesgesetzgeber ebenso verwehren, eigene ,verfahrensrecht­

}iche Bestimmungen zu erlassen, die etwa 'andere Einbrin-' 

gUl1.gsstellen - als das AVG. - anordnen, Vfep . ...,'.1 auch keine 
, . . 

.' anderen Behörden als die nach dem AVG. letzten Endes vor-

gesehenen entscheiden. DemgegenUbe~ haben jedoch - nach 
. . . . . 

Ansicht des Yerwal tungsgerichtshofes im \'Tiderspruch zu dem 

eindeutigen Wortlaut des Art. 119 a Abs. 5 B.-VG. - die 
I 

Landesgesetzgeber in den Gemeindeordnungen, ja sogar der 

Bundesgesetzgeber im :Bundes-Gemeindeaufsichtsgesetz davon 
. . 

. abweichende Bestimtnungen getroffen. Ireils wurde bE;·s.timmt, 

daß die Vors·tellung nur bei der Gemeinde einz~bringen isi, 

teils, daß sie bei der' A1J~fsichtsbehörde einzubringen ist' 

un~ in manchen Ftillen mtrde den Parteien sogar ein Wahl­

fecht eingeräumt, die Vorst~llung entweder bei de~ Gemeinde 

oder bei d~r Aufsichtsbehörde einzubringen~ Die Folge davon· 

:Lst - abgesehen davon,daßnach Ansicht des Verwaltungoge­

richtshofesjede andere Bestimmung als die, daß die Vor- . 

stellung bei der Aufsichtsbehörde einzubringen ist, 

verfassungswidrig erscheint -' eine Rechtsunsicherheit,da 

jedes EL;ndesland in Ausilfhruyg einer klaren und eindeutigen 

bundesverfassungsgesetzlichen Bestimm~ng andere Vor­

schriften erlassen hat. 

2,) Aus der Ents"tehungGgeschichte der' J3unde3-Ver-~ 

f[~ssungsgesetz:-N9velle 19'62. ist die Absicht des Bundes-:­

V~rfassungsgesetzgebers zu entnehmen, daß in Angelegenheiten 

. ,des ei.genen \'firkungsbereiches der Gemeinde,;.. ausgenommen 

bei Städten mit eigenem Statut ~ eine Anrufung des Ver­

waltung~gerichtshofes oder des Verfassungsgeriahtshofes 

nur d~nn Platz greifen sollte, welUl vorher gegen den Ge­

meindebescheid auch das 'Rechtsmittel der Vorstellung im 

Sinne des Art. 119 a Abs. 5 B.-VG. ergriffen worden {st. 

/ 

Der Verwaltungsgerichtshof und ~er Verfassungsgerichtshof 

haben es in der Folge j_n üllereinstirnmender Rechtsprechung 

, .. , 

. 
" 
~ 
f 
f 

! i I I .. -1 
f, .I 

.1 

I :! 
J I 
(,] 
f j 

I 
1 

" 

,! 

J 
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I 
I 

I 
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in Auslegung der Arto 131 und 144 Bo-VG. ebenfalls fUr er­
forderlich gehalten, daßv.or Anrufung der Gerichtshöfe dea 

öffentlich'en Rechtos gegen einen in letzter Instanz ergall­

genen Gemej.ndebesc4eid - ausgenommen bei Städten mit eigenem 
Statu.t, bei denen durch besondere gesetz~iche Bestimmungen 
dies ausgeschlossen wurde - das Rechtsmittel der Vorstellung 
ergr~ffen werden muß und nur der Bescheid der Aufsichtsbe­

'hörde bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechteb an­

gefochten w~rden kann& Abgesehen von den einschlägigen Ge­

setzen des Landes Oberöstel.'reich (Gemeind,sordnung und Städte-

. statute) sov::le des :aUnd~s (Bundes-Gemeindeauf-': -..... ..... 

sichtsgesetz) enthält nun keine Gemeindeordnung, aber. auch 
" 

kein stadt statut (sofern die Vorstellung 'nicht ausgeschlossen ( 
worden ist) eine Bestimmung, die die Gem~::dlldebehörde dazu 

verpflichten würden, in ihrem letztinsta~zlichen B~scheid 

eine Rechtsmittelbelehrung hinsichtlich der möglichen Vorstellung' 
aufzunehmen. Dementsprechend begnügen s:Lch in den überwiegen-

elen Fällen die Gemeinde'behörden damit, i.n den letztin~tanz..;. . 

.]j.chen' Bescheiden in de:r Rechtsmi ttelbe~J~hrung auszuführen, 

daß I~gegcn diesen Bescheid kein weitere,~; Rechtsmittel zu-

lä.ssig ist 11 0 Die Fole6 davon ist 9 daß di,0 Partei.en dadurch 

irregefÜhrt \,!crden und, \ ohne das Rechts!:i ttel der Vor-
ßtellung .zu ergreifen, solche Gemeindernscheide unmittelbar' 

bei den Gerichtshöfen des öffentl;lchen }.:~echtes anfechten~ In' 

allen diesen Fällen mußten die Easchv.f0r,len als unzulässig 

. zurUckgevd.esen we:r:d.en, ''lobei den Parteisn nicht einmal 

die RechtswohJr tat der Wiedereinsetzung n.ach versäumter Vor­
stellungsfrist ".regen falscher :aechtBmtt~~elbele:r.ccung zugute 
kommen kann? denn :f als c 1:1 . ',<{ar dIe Rechtsmittelbelehrung 

der Geme:inde nicht. Sie "rar nur Uli.'IOllE3 i:;ändig 0 Dabei aber 
haben die Geme1nden nicht einmal gcsctz-"!:Ldrig .gehandel t, 
weil es e'ben - außer inOberösterreich '.:md nach dem Bundf:,.; ... 

Gemeindeaufsichtsgesstz - keine gesetzliche Verpflich~lng 

gi bt, auf die Höglichkei t der VOI'stellu.~lg hinzuvIeisen" 

/' 

(Für diese Erfahrungen ißt auf das Erke:rmtnis des Vr,::;:vm.l."tungtjJ: . 

gerichtshofes vom 30. .Juni 1969 t Zlo' 1645/67 ~ zu ve:>.~'·:ci~::. ;'0':: , y ":>.r 
. 30) Immer zahlreicheJ" ",erden die r;.:ills, in denl"1'r. };,;;<: ., ",':" 

. -:Cl . 
" . rufungsbescheide der Gomainde. inobesondere 

.:li. 

r-..... _ -_._--, -"'."'-"- .. 
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denen Berufungsbehörde der demeinderat ist, kein~ recht­

liche Begründung im Sinne' des A,VGo mehr enthalten, sondern 

lediglich einen H,inweis darauf, daß der Gemeinderat mit 

Mehrheit beschlos~-;en .habe, der Berufung Folge oder keine 
, . 

Folge zu ~eb~n. So findet sichz. B. in einem Gemeinderats-

bescheid ' (siehe Erkenntnis des VervlCll tungsgerich tshofes vom 

'28" April 1969 ~. Zl ~ 436/67) folgende hier wörtlich wieder­

gegebene Begründung: liEs haben sich fünf Gemeinderatsmit-
, , 

glieder (von insgesamt acht) gegen das Gutachten des tech-

nischen Amtssachverständigen XY 1)'1.d gegen das Gutachten des 

Amtssachverstänc1igcn YZ •.•..•. ausgesprochen und für die' 

Genehmig1..<.ng ••.•••..• gestimmt. 11 

In diesem Zusammenhang,ist auch bemerkenswert, 'daß in 

': zahlreichen Beschwerdeftillen gegen Vorstellungsbescheide,' 

in denen ~en Gemeinden die Stellung von Mitbeteiligten 

(Art. 119 a Abs., 9 B.-VG. bzw. '§ 36 VwdG~ 1965) zukommt, 

der vom Beschwerdeführer behaupteten Gesetzwidrigkeit de~ 

,Bescheides in der Gegenschrift' entgegengehalten wird, der. 

Vorst~llungsbescheid und damit der, letztinstanzliche Be­

scheid des Gemeinderates könne gar nicht rechtswidrißseih, 

'.ve'il die Entsche idung "vom Gerne inderat mit überwiegencler 

,Hehrheit oder sogar, ej_!"stirnrüg beschlos:'3en worden ist H • 

,Dies~ Erscheinungen zeigen klar und ,deutlich, daß sich 

viele Gemeindebehörden gar nicht im klaren darüber sind,1 
( 

daß 'es bei der Frage der GesetzillEißir;kei t einer, Entscheidung 

nic1;lt darauf ankommt ,ob sieh' für irgendeine Meinung eüie 

Mehrheit im Gemeinderat gebildet,hat, sondern darauf, ob 
\. . . 

diese Entscheidurig im Gesetz ihre Deckung findet, und daß 
-

ein Bescheid auf Grund des Ge~etzesbegrUndet werden muß 
, ' 

: und nicht nur mi t 'dem Him'ieis auf e:Ln Abstimmungsergebnis 0 

Dies gilt insbesondere auch in jenen Fällen, in denen die, 

Entscheidung nur nach Einholung und unter Zugrundelegung 

des Gut8,chtens eines AJntssac,,'lve:cständigen getroffen \'ferden 

kann. Es geht nicht an, solche Fragen, die nur durch die 

'Bei ziehung ~on Amtssachverst~ndigen einer Klärung zuge­

führt, werden können~ durch r1ehrheitsabstimmungen im Gemeinde­

rat zu entscheiden~ 

, '-" 

I 
f 

.. 

r 

I 
I 

I r 
I 
I 
I 
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4.) Zeigt der vorangeftihrte Fall, daß in den kollegialen 

Gemeindeorganen vielfach die mit dem Rechtsstaatsprinzip 

unvereinbare Auffassung besteht, es genüge, sich auf die 

'Mehrheitsverhältnisse zu berufen, und dementsprechend ohne 
, -, 

Rücksicht auf bestehende gesetzliche Vo~schriften, insbe-

sondere auf das AVG,., vorgegangen wird, . so haben sich auch 

andere Fälle ergeben, die zeigen, daß sich zwar Gemeinde~ , 

behörden durchaus ihrer Verpflichtung, rechtsstaatlieh zu' 

hrindeln, bewußt und vom besten Willen getragen sind, Be~ 

scheide gesetzm~ßig zu begründen, daß sie aber in,der Er­

kenntnis, dazu nicht in der Lage zu sein, zu Hilfsmitteln 

greifen, die unter dem BliclDvinkel der Gemeindeautonomie , 

bedenklich ersclleinen. So konnte besonders in einem Bundes­

land festgestellt werden, daß der Gemeinderat, bevor e~ -

.über eine Berufung entscheidet, di~se der Gemeindeaufsichts~', 

b~hörde mit der Bitte vorlegt, hi~zu ein Gutachten zu er­

stelle~. Diese Gutachtens meist als Rechtsgutachten er~ 

stellt, werden dann in der Sitzung des Gem~inderates zur 

Verlesung gebracht. Dabei geschieht es'dann, wie etwa ici _\r 

Beschwerdefall Zl. 300/69 (Erkenntnis vom 10. Oktober 1969), " 
, ,daß der Gemeinderat beschlie ßt, \'/örtlich das Rechtsgutachten 

der Aufsichtsbehörde als Begründung für seine Berufungsent­

scheidung zu übernehmen. Über die gegen diesen Bescheid er­

hobene Vorstellung entscheidet dann die gleiche Abteiluhg 

,der VorstellungsbehörJ~t ,die bereits das Rechtsgutachten ,für 

die Beruflmgsentscheidung erstellt hat 0 Ein solches Vor..-, 
. ',,' 

gehen widerspricht aber nach Ansicht des Vervraltungsgerichts-' 

hofes zweifellos den Grundgedanken, die mit der Bundes-Ver­

fassUll'gsgesetz-Novelle 1962 verwirklich t wel'd'en sollten. '" 
- , 

Denn es kann doch nicht Sinn der neugeschaffcinen Gemeinde-

autotiornie sein, daß die Behörde, die als Aufsichtsbehörde 

über die Gem6inde entacheiden soll, praktisch bereits die 

Berufungsentscheidung fUrden Gemeinderat trifft. 

,Die aufgezeigten Erf~hrungen lassen nach Ansicht des 

Verwal tungsgerichtshofes clllgemein erkennen 9 daß eine der 
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Hauptursachen dieser Erscheinungen darin zu suchen ist, 

.daß es im Zusammenhang mit der Bundes.:..Verfassungsgesetz­

Novelle 1962 versHumt worden ist, fUr das neugeschaffene 

Rechtsmittel der Vorstellung (Art. 119 a ~bs. 5 B.~VG.) 
. . 

und alle Garni t' im ZusamIllsnhang stehende 'verfahrensrecht-. 

lichen Fragen eine bu~deseinheitliche Regelung im Rahmen 

der Bedarfsges~tzgeburigskompetenz des Bu~des (Art. 11 

Aba. 2 B.-VGo) zu schaffen4 

-5 •. ) Der VerwaltungsgE:richtshof konnte ferner fest·-· 

stellen, daß Bescheide der Vorstellungsbehörde nicht allen 

Parteien des Verwaltungsverfahrens, sondern 'nur den Parteien 

zugestellt werden, die die Vorstellung eingebracht haben 

(vgl. etwa das Erl-cenntnis vom 24. Juni 1969, Zl. 773/68)'. 
Diese Vorgangsweise schafft eine eigenartigeverfahiensrecht­

liehe Situation. Wenn etw~ nur der Partei, die die,Verstellung 

eingebracht hat, der Bescheid de~ Vorstellungsbehörde zu­

gestellt wird" in dessen Begründung für die Gemeindebehöiden' 

verbindlich die Redhtsansicht zum Ausdruck ko~ntt' dem Geg~er 

de:-c Partei, die die Vorstellung erhoben hat ~ komme keine 

Pa~teiste~lung zu, so wird die dadurch betroffene Person 

·die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof naheliegende~-~ 

'weise nicht ergreifen. 'denn auch eine Beschwerdeerhebung 
, . 

ohne Z~stellung nach § 26 VwGG. z~ltiBsig ist, so handelt es 

sich ~ier doch nicht um die Verpflichtung ~ur Beschwerde-
.. 

erhebung, sondern nur um ßin Recht.A~chwird eine ~olche 

Partei möglicherweise .annehmen, sic[l durch Rechtsmi ttel 

. gegen die Bescheide der Gemeindebehörden noch entsprechend 

zur Wehr setzen zu können. Erst nachdem die Rechtsansicht 

der Vorstellungsbehörde von der Gemeindebehörde bescheid~ 

mälhg befolgt \vu:cdeund der ab'.'leisliche Beschei'd über die 

\ Vorstellung jener Per~on7 der die Gerneindebehörde in Be­

folGung des Bescheides der Aufsichtsf)ehörde die Partei-­

stellung abgesprochen hat, ergangen ist, wird sich demnach 
. . 

der Betroffene an den Verwal tungsgerich tsl10f wendert. Der 

Gerichtshof aber muß, um seine Rechtsschutzfur~ction 

, , 
h , 
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wahrzunehmen, iri Anbetracht des Unterbleibens der Zustellung 

des ersten Vorstellungsbescheides an den Betroffenen, un­

geachtet der Bindung der Gemeindebeh~rde durch den ersten 
, . 

'Bescheid der Vorstelltingsbehörde, die Rechtmäßigkeit de~ 

~egativen Entscheidung. U~erdie ParteisteIlung prUfeno,Wäre 

aber der erste Vorstelll!-ngsbescheid jener Person zugestellt. 

",orden, in d~ren Rechte er, eingriff gSO wäre 1er Verwaltl,Ulgs­

gerichtshof sofert angerufen worden 1 was eine·wesentliche· 

Vereinfachung des rechtlichen Ablaufes bedeutet hätte o 

Mit diesen durchau~ nicht erschöpfenden Beispielen 

will der Verwal-tungsgerichtshof auf die Problematik hin~ 

weisen, die sich bei der Anwend~ng der Bundes-Verf~ssungs~ 
. gesetz-Novelle 1962 Uber dieRegelun~ der GrMndsätze de~ 

. Gemeinderechtes ergeben~ 

" ' 

j 

IIIo 

A 

" 

Es zeigt sich immer wiede~~ daß die Verwaltungsbe-

hörden Personengemeinschaften~ denen die Rechtsordnung-" 

Rechtspersönlichkeit nicht verleiht, die aber unter 'einer 

'Sammelbezeichnung (zc B. Hcüt~gemeinschCl.ft, r1i 'teigen"':';" 

tlirnergemeinschaft) auftreten, wie eine Prozeßpartei be­

handeln 3 diesen Auft~äge erteilen oder Berechtigungen yer­

leihen. ,Eine solche Vorg~ngsweise ~st rechtlich unzulässig~ 

1,veil rrräger 'von Rechten und Pflichten neben physischen 

:Personen nur aolche :pe:csonenvereinigungen sein können, 

welchen die R~chtsordnung Re6hts~ersönlichkeit verleiht. 

Es muß daher ein~ von einer solchen Personengemeins?haft 

erhobcrie Beschwerde zurückgewiesen werden, da Arto 131 

Abs. 1 Z~ -, J3.-VG. keinen ZweifeJ darUber läßt, daß . 

. ':. 
i 

. ( 
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Besch't!erdefUhrer nur jemand' sein kann, der Träger jenes 

Rechtes ist, de~sen-Verletzung behauptet wird (siehe den 

im Sinne des Beschlusses eines verstärkten. Senates vom' 

240 Septemb~r 1968, Zl~ 1908/65, im Jahr~ 1969 ergangene~ 
. . 

Beschluß vom 220 September 1969, Zl. 439 u. 740/69) •. 
. Andererseits.erzeugen Bescheide, die an eine Personenge-, 

·meinschaft gerichtet sind, welcher die Rechtsordnung die 

Rechtsfähigkei t nicht zuerkaYL"'1t hat, keine Rechts"Wirku.ngeno 

Durch die Anerkennung von Personengemeinschaften ohne 

Rechtspersönlichkeit als Prozeßparteien können daher den 

Betroffenen namhafte finanzielle und sonstige Nachteile 

entstehen, da· die. Vervral tungsverfahren mi t den tauglichen 
ProzeßDarteie~ wiederholt werden müssen. Daß au~drü6klich 

~ . . 

eine Behandlung von Personengruppen, die nicht eine' 

juristische Person darstellen, als Partei~n des Ve~fahrens 
v6rgesehen ist, .ist nur vereinzelt - so in Materien des 
Abgabenrec)ltes - der Fall • .iÜmlich ist die Rechtslage, 

" 

wenn statt der 'Eigentümer einer Liegensehaft dj_e "Guts­

verwaltung" oder ähnliche innerbetriebliche Institutionen 

als Prozeßparteien angesprochen und behandelt werde~o 

B " 

§ 24· Abs 0 1 AVGo 1950 sieht die Zustellung von schrift..,; 
" { 

lichen Ausfe'rtigungen zu eigenen Handen grundsätzlich nur 
für den Fall vor, daß .die saus besond.eren \'fichtige'n Gründen .. . 

. angeordnet wird. Demnach gilt als Regelfall der Zustellung 
, , 

jene nach §§ 22 und 23 AVG •. 1950, ausgenommen die wenigen. 
, . 

Fälle, in.dene? das Gesetz selbst eine abweichende Regelung 
,trifft (§ 19 Abs. 3 AVG. 1950, §§ 41 Abs o 3, 42 Abs.2~ 

48 Abs. 2 VStG. 1950, sowie auch §,43 des Eisenbahnent­
eignungsgesetzes 1954, BGBI~ Nr. 71)0 

'tras als. "besonders wichtiger Gru.nd ll im Sinne des §. 24 

Abs •. ~ AVG. ·1950.anzusehen ist, sagt das Gesetz nich~o Doch 
ergib~ sich aus der Gegentiberstellung der beide" 

. ' 

~, 
I 

r 
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Zustellungsart'en darstellEmden Bestimmungen, daß durch die 

ZUG~ellung zu eiGenen Handen jerier Unsicherheitsfaktor 

ausgeschaltet 'de~Lß~n 'sol~, der durch die sonst zuläss~ge 

~rsatzzustellung an Angestellte 1 zur Familie gehörige Haus-
" , 

,genossen, an Verr~ieter oder ,im Hause wohnende Aufsichts'-

personen (Portiel3, Hausbesorger) nun eimnal gegeben ist. 

Die Prc~xis .::eigt, daß häufig auch darm keine Zustellung 

zu eigenen Hande: angeordnet vlird, wenn sich an den Empfang 
, " \ 

des Schriftstückss Rechtsfolgen knüpfen, die Rechtslage der 

Betroffenen also umgestaltet vltrd. Die s 'fw..rt nicht seI t'en 

im Beschwerdeverfahren vdr dem Verwaltungsgerichtshof zur 

,Verfahrensrüge " '.,-enn etwa der Anges te 11 te eine Sendung ,z\·/a.r 

Ubernommen, ~ber nicht rechtzeitig weitergegeben hat, wenn 
, / 

,die Ehefrau dem durch sie übernommenen Schriftstück nicht 

genügend Bedeutu:ng beigemessen und daher den Ehemann ver­

spätet vom E;inla::'lgen in Kenntn~Ls gesetzt hat ,und är.mliches 
, . ( 

mehr, In allen solchen Fällen ist zwar die VerfahrensrU~e: 
wirkungslos, 'weil es der Behörde nicht bindend, ,auferlegt 

~a~, die Zustellun~ zu eigenen Handen anzuordnen~ ES,bleibt 
aber die. Tatsache bestehen~ daß jede schriftlich~ Ausfert:igung 9 

'deren Zustellung mit Rechtswirkungen fUr den Betroffenen 
'verbunden ~st, diesen m5glichst. verlißlich erreichen soll' 
und die se Re chtswirkungen I einen be sonc1e:r's wichtigen, Grund 
vorstellen sollten~ um die Zustellung zu eigenen Handen an-

.. . ' 

zuordnen. Die Erkenritnis dieser Situation hat bereits in' 
, n~uer8n ~undesgesetzlichen Regelungen zu entsprechenden aus~, 

drUcklichen Anordnungen Uber die Zustellung zu eigenen, 
Handen geführt ~ SQ im §11 des' Dienstrechtsverfahrensge":' " 

set~es,BGB~o Nr. 54/1958. Sie hat auch in den Formula~en 
Nr. 15 9 22, 23 1 31, 38 j 42/I, 43/1, 54, 55, ~6 und 57 der 

VerwaltungsformulaTverordnung 1951, BGElo Nr. 2 "19/"1951 ~_ 
-

ihren Niederschlag gefunden. Um ihr aber die offenbar noch 
nicht erreichte ].r:.ei tenwirklL.'1g zu sichern und um die auf':·, " 

gezeigten in verständlichem menschlichem Versagen ~egrUndeten 

]'olgen der Ersatzz:ustellUYlg tunliehst zu vermeiden~, " 

, / 
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wird angeregt, die zur Anwendung der VerVlaltlingsver­

fahrensgesetze. berufenen Behörden eeeignet zu instruieren •. 

. ',~ 

1V9 

'§!~!EE~1ß~~~E~g 

,·"c. 'Aus Anlaß :eines Gebühreni'alles (hg. Erkenntnis 

Zlo 1692/69) sieht sich der Verwaltungsgerichtshof 'veran­

. laßt, auf die Mangelhaftigkeit der Regelung des § '11 des' 

'Geblihrengesetzes 1957, BGEl. Nr. 267, hinzuweisen.' 

. Im bezeichneten 13eschwerdefalle ging es um die An-­

forderung einer festen GebiillI' gemäß § "14 TPe 11 leg. ait. 
. . I I -- .' ." 

in der geltenden Fassung (Vrkunde über Rechtsges~häfte, " 

die' unter das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz , 

Grunderwerbsteuergesetz oder Kapitalverkehrsteuergesetz 

.'[r. .Te~_.l Gesellschaf·tssteue1-~ und 11.' Teil Vl:rtPapier~teue~ 
falle~) .. 

...... llas Gebührengesetz 1957 ünterscheidet - wie dies. in 

der Regel bei allen Abgabengesetzen der Fall ist -

zwischen dem gebührenpflichtigen TatbestaYl:d und dem Ent­
stehen der Steuerschuld. Während nun hinsichtlich des ge-

" bührenrechtlichen Tatbestandes im'§ 'i4 TP. '11 in ausreichen- . 

der Weise vorgesorgt worden i~t, v!Urde die Frage der Ent- . 

stehung der steuersdhuld hinsichtlich dieses T~tbestandes 

in fraglicher .A~ct und Weise geregelt. Der hiefür ma~geb-· 
liehe § 11legt nämlich dj.8 Entstehung der Gebührenschuld' 

nicht ausdrücklich fü~ alle die in § 14 leg. cit. mit einer 
.festen Stemp-eJ.gebUhr belegten Schriften und Amtshandlungen 
fe8to'E~ folgt hinsichtlich der sogenannten Sch~iften mehr 
oder weniger der im § 10 leg. cit~ enthaltenen und schon an 

dieser Stelleunvollstäridigen AUfzählungo 
Nach § '1-1 entsteht· die GebUhrenschuld 

1)'bei Eingaben und Beilagen im Zeitpunkt der überreichung; 

2 ')· b + ' ( ei. am vlichen AusfertiguIlgen fii t deren· Hinausgabe Aus-· 

häncl.igung, übersendung)f 

" 

t 

I 
I 
t -

I 
I 
f 
i 
! 

I 
! 
j 
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',- \ , . ~ ! h dl ),' ~>'n Jurf~s an~lncen mit deren Beginn i 

tj,}h:'i Protokoll::;n im Zeitpui~te Qe",-' TTnter~eichnung;, 
;,; oei Rechnunge:'l im Zeitpunkt ihrer Aussl,t:;:l..J,ung; 

" bei' Zeugni sse.TI inl Zei tpun.kt der unterzeichnung; 1;,~:i den 
im Ausland au'sgestell ten Zeugnissen:, sobald von ihnen 

im Inland ein amtlicher Gebrauch gemacht wird; 
.' .' . 

7) bei Katastralumschreibungen auf Grund von Rechtsgesch~fte:n 

unter Lebenden im Zeitpunkte de:r Vorlage der Bescheini~ 

gungnach § 160, Abs.1 ]3undesabgabenordnung~ BGBlo 

'N:c. 194/196'1, beim Grtmd-buchsgeric'ht, in allen ande~en 
, . 

Fallen im Z~itpunkt der- Ausfertigung dieser Bescheinigung. 

Diese Aufz~lillung enthält keine Vorschrift. darüber, 

"ram':1 z. -B. die Gabührenschuld,für die im § 14 TP~ 11 auf~ 
gezählten ,Urkund2n über Rechtsgeschäfte entstehto Ähnliches 

wäre im übrigen auch für andere im § 14 des GebUhrenge­

setzes 1957 bezeichnete Schri~t~n wie etwa die Versiche-. '. . . 

rungsscheine (fE" 12)? die Anmeldu.ngen nach dem Außenhan~':"" 
delsgesetz (TP. ~15) und die An:neldungen für Zwecke der amt": 

lichenHandelsstati~tik (TP. 16).festzustelleno ' 

Die Prage der Entstehung der steuerschuld in'den Fällen 
," , 

", des § 14 TPo' 11 des Gebührengesetzes 1957 kann derzeit nur 

auf dem Weg einer Analogie g~löst werden. Die Brücke hiezu 

findet sich in dem mit I!Geb!ihre'n für Rechtsgeschäfte" Übe~­

schri,:oenen IrI .. Abschnitt des Gebührengesetzes 1957, in' 

, dem im § 16 entspreQhende Regelungen über das Entstehen 

der Gebührenschuld von Rechtsgeschäften, über die, so wie 
l"n C'"lPYl 'L'\::'] ] 8'1 da-"" 11:\ 14 T'D 1 '1 le CI' ,. -:,.J: d. _ _ . 1 Q.t1 J; 0 I ,J b ., cit., eine Urkunde er-

ri chtet 'vlUrde, ent']1:al ten 'sinclo 

Da, sich diese Vorschrift über die Entstehung der 

Ste\.l'erschuld aber :ii.m 111. Abschnitt über die 'GebU,hren von 

Rechtsgeschäften UJtIld nicht im 11. ,Abschnitt des Gebühren­

gesetzes 1957 über (d.ie festen Stempelgebühren für Schriften 

und Amtshandlungen,\,) also auch für Urkunden im Sinne des 
. ~ . \ 

§ 14 ,TP.11 leg& c~t., und sich daher in einern für andere 

'gebiihrenpflicht:i..ge 'T C3.tbestEi,nde vorgesehenen Abschnitt 

c' . \:', 
. r . .. 

_.t 
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vorfindet 9 ergibt sich, soll die Rechtsvo,rschrift des 
,.§ 14 TP. ,11 des Gebührengesetzes 1957 ,überhaupt vollzogen 
werden kÖlmen, in der grundlegende'nFrage der Entstehung' 

. , 

der Steuerschuld einer Gebühr die nicht unter allen Um­
ständen gutzuheißende Pfli~ht der sinng~mäß~n Heranziehung 

, . 

,einer 'für andere gebühreilpflichtige Tatbestände vorge-
sehe~en Norm (im'besteh~nden Zusammenhang die des § 16 - .... . . 

:leg~ cit.)o Diese Vorgangsweise ist - ~ie bereits angedeutet 
:, UlnSO' problematischer, als§ '11 leg 0 ci t. fUr die meisten der 

im 11. Abschnitt des Gebührengesetzes 1957 getegelten 
GebÜhren~at.bestände den Zei tpunkt der Entstehung der' 

.. ·steuerschuld sehr wohl, festlegt" 

Esvrird daher angeregt 1 die, Bestimmungen des§' 11 

l?go oit. den Tatbeständen des § 14 leg o cit~ entspteche~d: 

anzupassen. 
, ' 

". \ 

W i~.e n J am 26o'Mai ~1970 
Der Präsident 

desVerwaltu~gsgerichtshofeB~ 

" Dr~ Don 11 er 
. " " 

,': .' ,.' . '.' '/J '. 

. F" d' R' b' t· 1./. . " . ur . le lC J. yrAel t (. , 
. der Ausfertfgung~ . 

. .... f.~ 
I .. ", 

...... 

. 
I, . 

. , 
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Be r ich t 
des Verwc:l tungsgerichtshofes über seine Tätigl{ei t 

.im Jahre 1970 

Die Vollversammlung des Verwal turigsgei~ichtshofes 
hat in ihrer Sitzung vom 4. Mai 1971 b~schlossen, gemäß 
.§ 20 im ZusammenhaI t mit § 10 Abs. 2 1i t. d V",JGG 1965 
üb,er die Tätigkeit des Gerichtshofes im Jahre 1970 und 
die dabei gesammelten Erfahrungen folg~nden Bericht zu 
erstatten: 

Beim Verwa.ltungsgerichtshof wurden im,Jahre 1970 
2307 Beschwerden, ein2chließlichder Anträge auf Zuerken­
nung der a.ufschiebenden itIirkung, eingebracht und im 
gleichen Zeitraum 2413 derartige Rechtssachen 'erledigt, 
davon 2192 in nichtöffentlicher Sitzung und 221 in öffent- . 
licher mUndlicher Verhandlung. 

\'leiters hat der VerwalttL'1gsgerichtshof im Berichts­
jahr 10 Sitzungen verstärkter Senate und. 9 Voll versarnm-. 
lungen abgehalten. 

Von den mit 31. Dezember 1970 anhängig verbliebenen 
'1235 Besch\'18rden sind 104,9 im Berichtsjahr eingebra~ht 
worden. 186 der, anhängigen B~~schwerden sind. vor mehr als 
einem Jahr angefaJ.len; sie sind bts auf 46 erledigt\vor­
den. Bei den restlichen stehen besondere Umstände (An­
träge an den Verfassungsgerichtshof, vers~~rkte Senate, 
Erhebungen ete.) einer sofortigen Erledigung entgegen. 

In dem beim Verwaltung~gerichtshof eingerichteten 
Evidenzbüro 1,vurden im' Jahre 19706.126 El.'kenntnisse und 

. Beschlüsse des Verwaltungsgerichtshofes und der beiden 
anderen Höchstgerichte karteimäßig durch Rechtssätze'und 
Schlagwörter eriaßt. In die Karteieri des EvidenzbUros sind' 
derzeit ca. 61,000 Rechtssätze und ca~ 70.000 SchlaVtlörter 
aufgenommen worden. 

Die bis' jetzt noch nicht im Ev.idenzoüro 1?I'.t"aßten Er­
kenntnisse betreffen bereits zum über\;,ieße_::I,~cn Teil nicht 
mehr aktuelle Materien. 

", .. 

i 
I 
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r~ ; Nebf:n de!'B:::'fa.ßsungstätigkeit wu:rüt-:1). im Berichts-

jahr in 751 Fällen durch Organe des Evidenzbüros Auskün.fte 
au.s dessen Ai.1f::::;;~.ichm.mgen erteilt. 

Wie d9r V~rwaltunRSgerlchtshof schon in seinen .J _ 

Tätigkeitsberichteil in den Vorjahren dargelegt hat siehe :. 

insbesondere die Ausführungen in den B8!'.l.chtcn des Verwal':" ., . 
. . 

tungsgeri~htshofes liber seine Tätigkeit in den Jah~~n 1966 
\.lud 1969 - ersche:hl"t mlt RUcks:i.cht auf d.1. I.3gebote:üe Be­

schl~u'nigung der J~rled),gung aller verwcü tung·sger:lchtlichcD... . i 

VerfG.hren zur Gc .... lährleistt.mg raschm.-'" Entscheidungen d.ie 

Syetem.tslerung der für die Zeit vorUberge2'lenden· Bedarfes. . 

zugewiesenen richterlichen Dienstposten als geb~teno 

konnte der Gerichtshof auf Grund der von 
ihm gemachten Erfah:cul1gen zuänzclnen Problemen der Rechts-
O -'c~n'lng dJ' '" y,a'"'l'"'s"'" ~1no'''''':' "'''1 F·p<,-r<.'-'-r.l" 11'1,rJ'::a) ·., .... ·, .. ·'j··"e'l .l. d ....... ' ... C .\.!"'V .. .I.l ve ... t;...{;.(,.teJ. .... .... ) " ...... J 1 .... -v1. . ..J......e. ....... ;)!:!"'. VA.~· .... L J..~ . .. ~. 

elle zu 

verE3chiedenen Anr·egungen. AnlaG bieten. 

A 

Im Berichts·jahr· sind. erheblich mehl"' Beschwerden· 
. "r,r-- 17.· ... -' ",,-' ..• .,.. . d .,.., E' .J_~(" '" • ,~. -,~ .~." •.. '- d 1 i"' r, b \f'~;'6'.;)n ,0.1 __ '" "ZLt .. .l.g e... ~f.ll-i.-."~n,=, .... Qu..l~6L>pJ.,",.J.cn;,,. '....!.I'cn ( ... ,;; e-

laYlgt\~ Behörde beim Verl>f(,.lt;ungsgeriGhtsho:l' eingcle!.~fen als 
i 1 ~T ..... D ··Pt (''7'' '7\<:L\.Ic....c; ·3:?:r::./" .... , 0·"6'70' .n (811 ',.<n~Jal1ren •. es Ol..·eren ....... 1.. I_·'I'>J./~ JJ, /I"J ..,.:)-1 ) 

ist es hiebe! vorgekommen? daß die Behörde in ihrer Gegen­
schrift .zumAusdruck gebracht:. hat~ daß\'lGgerl de'r G:tundsätz­

li.chke.:L t oder der ScrH·rierigl::eJ:t der in dem Ver\';al tun.gsve::r'';· 

. fahren ~;u lösenden ProlJ1ern.e 'i"on einer }<;ntscheichmg Abstand.· 

. genommen wurdeo 

So führte im Besch.vrerdefall, der mit Erkl;;:n.ntnis vom 

9. April 'B70 p 21. 47/701 abgeschlossen \·rurde und die Zu";' 
rechnung -.ron .Jahren für die Berr:esslLng der P(;";l"1sion. e111(:)s· ... 

Beamten betroffen hat, die belangte Behörde nach Darstel-
luna- (1 .......... R.";,,.,\-,+,,,.t·'-rao·on .r(··)·· ..... ·~li"h ....... b l";';.I. \. .. , ."d.' ... ..:>.1." r: ~.;,'" . v, •. ,,, ..... a.us~· trAuf Grund der vielen· 
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G e s c h ä f t ß a u a w e 1 B 
---.. '"' .. --Ll>oQt _._--_ .. .. ~ .. """-""-~.-. 

.. ~ 

. über die Tätigkeit des Verwaltungsgerichtshofes. 
in der Zeit vomi e Jänner bis 31" Dezember 1970' 
a) Ge Bchäftas tand·: 

. . 

.~~- --_...... . r~--""""""1--~~--~ .. = on ----

I Register Wom Vorjahr ° I Im Jahre 
~erblieben . eingel~ngt 

Zusammen Vom 1 .. Jänner Verblieben 
zu erledigen 
gewesen 

bis sind 
31 .. Dezember 
er.ledigt 

t-=-~~ _ _=__, . ---J.l I Allgemeines -r~~'- ~._# ----~~~-+1.--------l~-. 
I Regis tex' - 1 i (Verwal tungssB.chen) 1,4_ I 2307.·.· ',648 2413 

i I . 
1235 

~_= ____ w' ..... ~ __ ,~~ __ . ,___ _'. _ 

i . ! ~I ~=-~---+1-----~-------_·_++-'-~~--~--_w_=~_. _____ -J 

I 

I 

I sPMmelregister!· 2 . 70 .. I 72 71 1 

- J-. _ r IIIISta = 14 nnn 7"" i 

Izuaammen 1343 2377 3720 2484 1236 
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. 
aufgezeigten Probler:;e, die die belangte Behörde nicht 
alle zu lösen verma:-;, ist e,ine Erledigung de:;:- Berufung 

bisher nicht erfolgt.!' 

Die Einrichtu~g der Säumnisbeschwerde dient gewiß 

auch dem Rechtsschutz ·j.n solchen Fällen. Es bedarf aber 
keines besonderen Himveises, daß der Verfassungsgesetz­
geber die Rechtseinrichtung der Säumnis beschwerde nicht 
zu dem Zv/ecke gesche.ffen hat) um den Verwaltt~'1gsbehörden' 

d . rlr
" l ' 1.' i ' b . h" 1<" b' '1 ~l' ht .le 'log .lCrl-K6 1: zu ge e11, SlC '. 3,nrer ~::n1:f3C~e~C;.ungspI 1.C. . 

zu entziehen. Die Vc~r\';altungsbehörden haben vielme~lr der 

irmen durch § 73 Aas. -1 AVG 1950 oder durch vervfandte Normen 

übertragenen PfJ.,icht ~ iYber Anträge von Parteien und Ben.l:.fun~ 

.. , gen ohne unnötigen Aufsc1I' ... ~b,. spä'b~stens aber sechs Monate 
~a~'l~ dor'~~1 ~i~l~nuon Z" al1+-~'ne4d~n I'~C~?U~'Jmn1c'1 Bei ...... - .. _.,J. _\~._ v:" .• L:' __ }..I •. _ .... ..:) ............. ~ v ............ ~ ... " ",,,- ,;.. _, j,c;.;, -'J.J. .... .s.;'\", 1. .\.>-'-.,. . 

di~sem dem Gesetz entspreChenden Vorg~hen kann es zu einer 

von de:!." Ven18.1 tungsbehördc bel'rußt herbeigeführte:n' S8.umnis­

beschl,';crde nicht kommen. 

B 

In den Fällen des § 33 vi,,'GG 1965 ist es in. AT!.bt.~tracht 

der i~ § 56 letzter Satz desselben Gesetzes getroffenen 
Kosten '('P rfnJ '1..""10" Tl·i,;.··· rl 0 1'1 'Ire Y""a] ·i-'I..;n r::,'" 0'8'1"i C~l+ ShOI" ~l'nYl ·R<>o." e··,tun·rr 

•• _ ,JQ\, ...... ~""'''O ..A ...... , .... ~"' •• ~ ... ':f'j ... v. ö-I{::> ...... ~ .. ~. .. V._."ho _,~ l,A,. ~ 

die Klaglosstellung bewirkt worden ist. Dia. belangten Be­
.höY'dc~ '111+e:c··lasc::·~n po<:: 61-Jer 1riel.-·f-:::"~" b;::>J.' ,1,.,.", 'lMi-H-z>i'ung ... .1 ..I", V.;"A \. .~v __ ~C.,...,Io...; 'C'J".J.. ,_... ......t:.: ... \ ... .l.8., _ u_~ .. v .J .... ~-...J... :I 

, K~aglosf.;tellu.n.g bewi.rkenden B0scheic'~es beke.nntzv.ge.ben. 

Diese Bekanntgabe WÜT'd'~ Rückf:i .... age::1 eritbehrlich m.G.c:nen. und 

d.amiteine unnöttge TIlerzöge:r'l.rng ·v8:rh.t:c.afJJ:-n. Auch Jm Falle . 

. d.e~ § 36 Abs. 2 VwGG 1965 \'!är(~ di.e 11:l tteilu.L'"1{6 Ub6r das 

Zustellungsdatum zweckdienlich" 
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II. 

Gemeindeautono~1e 
___ (Ba~~~cll.t) 

:.' 

wii im Jah~e 1969 haben sich auch im Berichtsjahre' , 

sch'\1erwiegende ~·iingel in bezug auf die rechts staatliche ",;' 

Verwal tung, sow,:;i t sie von. den Gemeindebehörden ,.im Rahmen :': 
. . . . 

der Gemeindeautonomie gehandhabt wird, und bei der Hand-

habung des Aufsichts~echtes über die Gemeinden geieigt. ' 

Es mußten' Fälle (21. 1695/69 1 1863/69) festgestellt wer~en; 
in denen Gemeindebehörden, insbesondere die kollegialen" 
Behördf;il (Gemeinderat)t zur Durchsetzung besti.mmter Ziele " 
zu.:nächst Nchrhei tsbeschlüsse faßten und dann 9 darauf 

.flJ.ßend~ gcsctz\'lidrige Entscheidungen fäll:ten. Sobald sich 

dIe davon Betroffenen dagegen zur Wehr 'setzten? v,'tlrden 

nJcht etvfa dlese, En.tscheidungen behoben 1 :wndern dJe Ge­

meindeorgane versuchten mit allen, auch ~it untauglichen' 

Mitteln, ihre rechtswidrige Entscheidung ~achträglich zu 
sarüeren und die Parte1en damit um ihre gesetzli,chel1 Rech·-

-'ce (21. '1695/(9) zu bri:1gen. Die Aufsichtsbehörc1!;;:1. 'iJiederuIu 

kamen nach .Ansicht des V(:H"lN8.1tungsgc;'H~ichtshofes der lhl,~en: 
.in der Bundesverfassung auferlegten Pflicht ed.nzu.schrel te:n' 

des öfteren (21. 1373/68~ 18 lt1/69) nicht nach 9 son?-orn r 
tin·ta-stUtzten auch noch die Gemeindeorgane bei ihren .Var­
suchen, solchermaßen rechtswidrige Akte nachträglich zu 
sanieren p statt.sie 1m Aufsichtswege zu beheben. Insbe~ 

sondere der Besch1,llerdefall Z1.' 1841/69 ist hier als ein 

typischer Fall iHr die oben geschilderte Vorgangs'V,eise an:­

zufUhrenQ· In dlesem Fall wollte ein pri,vater Bauunter-

,', 

, r 

nehmer mJ.t Zustimmung des Gemeinderates ein großes v!o1';.nob";' 

jekt In:!. t 85 v!Oh ... ·1ungen in e:i.nem reinen Villenviertel errich­
tell. Auf' Grund de:- gel tGnden gesetzlJchen Bestimmunge'n 

(Bauordnung ll.'rJ.d Flächen'rlidmungs- und Bebauungsplan) konnte 

dieses Objekt n.icht bevrilligt ,..,erden. Ohne nun den gelten~ 
dEn Bebauungsplan zu ändern und damit z\'/angsläufig 8,uch 

anderen Bau\':erbern die Möglich1<:ei t zu eI'öffnen., solche 

Großbauten zu errichten, beschloß der Gemelnderat, fUr das 

.. ; 

, ; 
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, "konkrete BauvI.>rhaben etnenur im Baubmlilligungsbescheid 

enthal tene Ausnahmegenehmigung zu erte.ilen g obi'lohl eine 

,Bolche im Gesetz nicht vorgesehen war. Nachdem nu.."1 ein 
, 

'Nachbar, dem oereit's vorher unter . Hin·,:,ieis auf den gelten-

. den Verbauungsplan die Errichtung e.lnes größeren \'lohnob-

jektes verweigert worden war, sich dagegen zur Wehr ge- .. ' 

'. setzt. und die Gesetzwidrigkeit des Gemeinderatsbeschluss(~r..;· 

". und der Baubewilligung geltend gemacht hatte, vrurde 'nicht 

seiner Berufung stattgegeben und die. Bfi\.!.bc\'lilligung aufge-' 

hoben~ sond.ern es \rurde. der ursprUl~gli'ch nur im BeschE:iid 
.' erwähnt ge1tle serre-<--!!ji'Ausnahm·egenehmigUl:-;.gsbe schluß I! des Ge-

meinderates mit d::m Vermerk IlVerordnu!lgtl überschrieben und 

.. ' an der Amtstafel kundgemacht, . ohne daß der Gemeinderat tat­

s.ächlich einen. solchenVercrdnungsbeschlu.ß? nämlich Abänd.e­

rung des geltenden Flächem'ridmungs- unj, Bebauungsplanes , . 

gefußt hatte 0 Nach Kundmachung dieser HVar.ordnung" "" ... trde 

dann die Berufung des Nachbarn mit dem Hinweis, daß l1un:-

. mehr der der Baubewilllgung anhaftende rechtliche Mangel 

durchÄ.l1derung der rechtlichen Grundlagen san.1.ert \>iorden 
.. '. '., 

sei~1' abge1'1j.esen. Für diese::; Vorgeh~n hatte der' Gemeinderat 

.' '.'Y,9rher, sogar die Zustimmung der AuÜÜchtsbehörde erhalten.' 

;0 Es läßt s1eh atwh noch folgende Vorgs.ngswei.se der 

.. ';:: Gemeindebehörden feststellen (21. 1611/69), die scheinbar 
',." . ,-

.. - vom formalrechtlichen Standpunkt· aus gese:ben ~ gesetz~ 
".J mäßi.g erscheint 9 in vTahrheit. aber nach At·LSi.cht des ,Ver\llal:­

tungsgerichtsho.fes· mit dem l-1.echtsstaa-tsIn;'Jnzip unvereinbC!,r 

·ist.Wenn ein Bauw?rber ein Projekt v~rwirklichen will,das 
.. ' mit einem .gel tenden Flächen' . ..,idmungs- und Bebauu118splan in 

",ltTiderspruch steht, das aber dle Unter·s'::;utzung und Förcier~"1g .' 

.der Mehrheit der Mitglieder eines Gemainderat6~ findet, 

dann beschließt letzterer, den a.uf Verordnungss:':;I.l.fe 'stehen­

~en Flächenwidmungs- ul'1.d Bebauungsplan für e.i.n ci .. nziges 

Grundstück, und Z\'lar für d8:'1 ge'\'iÜnschten Bauplatz, .zu 

. ändern. Auf diese I'feise \:JUrden in reinen \voIll1gebieten 

Fabriksbetriebeusw. errichtet (ZI. 1373/68~ 1896/70) •• 
Den Nachbarn wird damit jede M~glichkelt, geg8n ein s61ches 

" 
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Bauvorhaben wi..rlc:'Ctft1.0 Eim','endungen zu erheben, genommen. 
C' l' .. d . QO cne An .erungs~ lm Interesse einzelner privater Personeh 

im Sinn einer Pr:. · .... ilegierung '.verden erfahrungsgemäß immer 

dan:..'1 vorgenommeE~ \\'811n dieses Int8resse einer bestimmten 
Absicht der Mehr~: :it der Mitglieder des Gemeinderates ent-

I 
g6genkommt oder ~ .nn man dem Antragsteller aus persBnlichen 

Gründen eine Vor:. ·:gsstellungeinräumen will, die allen 

. anderen venvehr"t ·.lird (z. B. Bauführung im Grünland u. dgl. 

/Zl .. 407/70/). Es wird aber - sieht man von den Möglich­
keJ.ten ab? welche die Rechtsordnung für die Überprüfung 

der Geset;~mäßigkei t solcher Verordnung~n durch den Ver­
fassuJ:J.gsgericht.shof bietet ':"der· S.:i.nn und b;eckder Raum­

ordnun~ zunichte gemacht? wenn der für den Bereich einer 
ganzen Gemeinde geltend.'? Flächen\'ridmungs- und Be'oauungs":" 
plan j~weils nach Delieben im Interesse einzelner Personen 
für e.1.nzelne GrundstUc}~e geändert wird. In \'Jahrhej. t hängt 

es dann faktisch vom Willen der IvIehrhei t der I'1i tglieder 

eines Gemeinderates ab~ ob einem an sich gesetzlichunzu­

lässigen Bauansuchen stattgegeben wird oder nicht. Die g~­
nerelle Norm wird bei einer solchen Vorgangsweise bedeu­
tungslos 9 da diese vom Gemeinderat selbst geschaffen "ror­

den ist und von Ü'J.lll daher <;luch jederzeit 'vtieder geändert 
't"erden k~I1n und auch - \Yie die Erfi:thrungen des Ver,,,altullgs,,,,: 
gerichtshofes zeigen- in wiederholten Fällen (Zl. 1373/68, 
1841/69) geändert wird 1 um einzelnen Personen Begünst.igun­

gen zu verschaffen. Eine solche Vorgangsweise ist nach 

AJ.'1s5.cht des Veri:mltungsgcrichtshofes sOl'rohl mlt dem 

Recht,sstaatsprinzip als auch mit dem Siim und Zvreck einer 

geordneten Raumplanung tm.vereinbar. 

III. 
§:tr§..ßenv.er~2hrpordlll:r;ß. 

Gemäß § 5 Abs. 1 StVO 1960 da~f ein Fahrzeug weder' 

lenken nocl1. in Betrieb- n8hmen~ wer' sieb. j.D einem durch' 
A]koh·)-.l· ·b~A~~traJ·(·bti~ten Z·lnt·and· hn_~.·J~n~e+. .N.. .\ ... -; _, ......... '-' - --6 L \.. ~ • ~ c;. ~ _ v Der Zustand 

.. / 

! 
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einer Person gilt bei einem Blutalkoholgehalt von D.ß %0 
.und dar'Uber als vom Alkchol 1::eeint:('ächtigt~ 

Der Verwaltungsge~ichishof hat seit dem· Jahre 1963 
(Erkennt~is vom 24. April 196j, Zl. 832/61) an der Rechts-· 

. aUSl.l:?gung festgBha]~tcZ:t daß ein stra:fba::.~er 'l'atbeßtarld nur. 

darm angenomm.en werden kan!lf ',,:;:m.n der i.~ d.i.eser Gesetzen-. 

stelle fcstg~legte Blutalkoholwert von 0,8 %0 und datliber . 
erwiesen ist s weil es sich hier nicht um eine g~setzliche' 
1r''''-'Il''U~)'1'''lCY S()' .. Q··e ..... n "ffi ~·i::. T'~fJ·l·i.}-,O"l d"''Y' ,"'11-ohc'll," ai n+'pri cb' v ...... J., 1 .v....t..J. o~ .... J. '.4 ~...s lJ ....... C .... Jv ... 4'.1_t.. .. 1- J. _'=~ r ... Li\. J. I t...;t:;:".,,,,,- v .• o.. !.'-. 

tigung· hand.elt (vgl. hiezu Bericht des· HandelsaussGhus3es 

. liber die R:~gü:~r1.m.gsvorlage, 2!.~O. der Beilagen zu den steno-•. 

graphischen Prot~kollen des Nationalrates IX. GF.). 
Nunmehr hat es sich ergeben, daß immer mehr Be-

. , . . . 

seh:t..:\J.digte (me istens unter Be:"ufl.mg auf Zeugenaussagen) 
r"" ........ j. , ...:i' - b"": ..... ,:"~,, t:-e - t 'LI" ·r-;.....~ .. ~ -1" .;t . C'" '\i -.Ir ~.h.ngen, \.tJ..e '0,;..1. J.u.nt.. ..... les "beS e. -ce JV";;.L.sC n 8 .... uno. 

der O~8 Promillegrenze könne deshalb nicht auf die Unfalls-. 
·b::.o;'-/o Anbaltezeit bezogen \'le::-den g .... ..reil sie kurz.~,A')r odsr 

. . .' " 
:b'i:üm Aufbruch eine be~"timmte Nenge alkoho1ischer Get:cänke 

zu sich genommen hätten9 deren AJJ\:ohol zu::." Unfal1t,- bzwe· 

An.halt.ezeit ~lOch nicht bz,;!. nl.cht in sol~hem Il'iaßirls .Blut . 
libergegangsn sei, daß die O~8.Promillegrenze erreicht 

1.>rurde. 

Der Verwaltungsgel"ichtshof hHt in seinen Erb;nnt­
!lissen vom 2i. Jäm.'1Gr 1966~ 21. 7L!-8/65 , und vom 28. Nov~m­
bar 1966, 21. 691/66, festgehalten 9 daß auch bei diesem 

. sogenannt2n ilVortru:nk ll der r.l'atbe.stap..d ·de~· § 5 Abs. 1 StVO 
1960 gegeben ist. 

Ein verstärkter Senat I B ist von dieser Richtsan~' 
sicht ~bgegangen und hat in sein0ill Erkenntnis. vom 

22. M~l 1970 J 21. 1139/68, ausgesprochen, daß es 2n die­
'sen Fällen an einem Tatbestandsmerkmal, und zwar an dem. 
Erreichen bzl,v. an der 1J'beI'scln~ei tung de~:" 0,8 Promillegrenze 

fehle, SodaS das Delikt TIlcht vollendet sei. 
Ef3 Ü,:;t auf GX'u!"ld dieses I~r'kenntniGs2.~:; aber zu er-I'lar-

ten, daß in den Fällen, in de~en·das Erreichen oder die 

U'berschre:.L tung der 0 , 8 PromilJ.:.:>.g:ccm7.8 fn~+g' eq~cll~'\,,"l~~n '-'~..... t .... '.. -: _ .. \.I,..,..i. .... p 

, . 
I 

. , . , 

,{. 

.. , 

\ . 
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die in der Regel vielfach nicht. \...-iderlegbare Behauptung 

eines Vortru~k0s·aufgestellt und dadurch die Wirksamkeit 
,\ 

der Bestimmung des § 5 Abs. 1 stVo 1960 erheblich gemin·o 

de~ct wird. 

Abgeseh6~davon wird in der Literatur imme~ mehr 

und mehr d.arauf verwiesEm, daß die bisher anerkannten ,'. 

Methoden zur Feststellun~ des Blutalkoholes fe~lerh~ft 

sind (vgl. Heinz Maurer 9 Blutalkoho1 9 Forschung und 
Rechtspflege, in Zeitschrift fUr Verkehrsrecht, Heft 3 .-

\. ;.u:ld 4/1970). Inviel~n Fällen haben auch die ärztlichen' 

Sachverständigen daraufhi:ngeYij.eSen~ daß sie durch die,' 

'kJ.1rüsche Untersuchung alle:i.n nicht .1.mstande sin.d, eine 

zichere Feststellung dal"Uber Z't.:t treffen? ob beim Untcl";­

st~chten . die 0 so 8 . Promillegrenze erreicht· oder überschritten 

ist .. 
'Es wäre zu. ervrägen, ob nich-t auch unter Herar!cziehung 

der Erfahrungen in anderen T ... ändern eill.e andere Fassung der', 

genannten Gesetzesstelle ratsam wäre. 

IV. 

Probleme der Ve:calltwortlichkei t im 

. Varwal tung's strafrech.t 
(II"'t ... _ .. _ _ ~_-""_~ .. _ ..... _ ........ .".._._~ .. ~~~ 

Vera:cl"C-

wortlichkei ten auch ,juristischer Personen fUr dLe IÜllhal­

tung versch.iedenster l\nordnv.ngen begrUndet 9 . deren strikte· 
H hr"nr"f" rl~ eh dOll E1"'-'" h~' n e''''' '1 1Te'"" 'a~J +un"'~ ;·"r·t c1-~+"y.of~s t.a ""J.s a 1. ~ ·_J:a.-,-u .. g ~~' ces \ · ... \~(.._v ~:,'::>5'-'~ · ... 1.v.':J.l ,-

in der Praxis o.ft nur schwer zu erreichen ist ;im Verlauf, 

einsc:hläg.i.ger Verwaltungt3stra.fver.fahren ergibt sich häu.fig 

dia Straffreiheit der Vsrpflich·teten, weil bewiessn werden 

kann, da..ß ihJ."len die Einhaltung der Ver'dal-cungsvorschriften 

im Sinne des § 5 Abs. '1 VStG -1950 unmö::2'lich li!ar. Doch l~ortJ'.l1t 
.' ~ 

es au.ch vor ~ daß Personen der Entlc:.stl.1ngsbf:3it,'eis mi.ßlingt 1 

denen nach der Sach.1.age ihr Verhalten nicht ~l()!"derfb8.r ist. 

Als typische Beispiele solcher Norme.!1bereJche 

mBgen etwa die Bestimm\mgen der Allgemeinen Dlenstnehmer­
iSchutzverordnung BGB14 Nr. 265/'195'1 (in der Fassung der 
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.. \ Verordnung EGBlo Nr. 32/1962) und der Verordnung des 

BundcsmJ.nisteri.ums ·fUr soziale Verwaltung vom 100. Növem~ 

/ bor 1954 Uber Vorschriften zum Schutze des Leben,s Und der . " 

Gesundheit von Dienstnehrn.~rn bei Ausführung von. Bauarbei-· 

· :ten, Bauneben- und Bauhilfsarbei tenf BGBl~ NT. 267/1954,­
dienen. Bei Unternehmlmgen größeren' Umfanges mit zahl-. 

reichen Betriebsstätten oder Geschäftszweig~n wird· e~ . 

.. dein Verant"ltlOrtlichen nur zu häufig unmöglich sein, die not~ 

. wendige Ubersicht über das Geschehen im Unternehmen in 

einern HaBe zu behalten, das dle Ei:tlhal tung . aller Vorschri:t-. 

':·ten. aus dem Ber.eiche des Di.enst.nehmerschutzes sicherstellto·. 
., . -

nle~.gilt ~bens~ !Ur.die·zahlreichen Fälle, in denen ~urch 
.große Unternehmungen Sicherhei.tsvorschrtften anderer Art, 

'.wie etva auf dem Gebiete der Bauordnungen·, dem in let~~teX' 

.Zeit als besonders .vordringlich erkarL.'1ten Gebiet des 
. . 

. Schutzes. vor Lärm, vor' Abga.senund des Schutzes der 

WassergUte oder im Bereich des Kraftfahrv.resens Z~ beach"': 
· ten siTIG.. 

Der Verwaltungsgerichtshofist im Interesse der 

Effektivität des durch derartige Normen vorgesehenen 

Schutzes von Personen und Sach'~n der r'1einuhg, daß,8s an ..... · 

gezeJ.gt l'lär8? die !1öglichteit der vlei.tergabe von Veral1.t- . 

vlortlichkei t und strafrecht11chs!' Ha.:.ftung im Bevollmä.ch­

tigungs"Vir;:ge dort gesetzlich zuzulass~n, ~ .. !O die Beibehal­

tung der bisher festgelegten Alleinverant"\10rtlichkei-c der· 

.. für e:Ln Unternehlllen (im v-iei testen Sinn dieses Begri.ffes)· 
· . 

. 'nach außen auftreienden Perso~en den vom Gesetzgeber ge­
wollten Schutz erfahrungsgemäß nicht mebx' voll zu ge\'!ähr~ 

leisteZi. vermag. Dies wird z. B •. bei Teilbetrieben (auch' 

· Baustellen) gelten, die Uber. ''dei te Bereiche vertei.l t sirldp.r 

während d.ie vom Gesetz als verantwortlj.ch erklärte Person 

~raft ihrer Position 1m Unternehmen ihren ref/31r.näßigen 

Aufenthal t notwendiger'veise am zentralen Unternehmenssitz 
haben ·wird. 

Es \\fird daher - da fUr den· Bereich des D.ienstnehmer~ 

schutzes in übert.retungsfällen hauptsäcblich die Vorschriften 

.;: 

• 

+­, 
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der Gowerbeordn.lmg z.nz1..1.\'lenden sind und daher der Ge\'lerbe~. 

inhaber' bZVl ~ ne.ch § 137 Abs. 1 Ge1tlO der Stellvertreter in'· 

Strafverfol~ung zu ziehen ist - ~ine Ergänzung der St~af­

~estimmungen der Gewerbeordnung angeregt, w~nach zunächst. 

jene Personen zu bestrafen ~ären, die vom Gew~rbeinhabe~~.· .. 
'. ,I •.. 

oder von seinem Stellvertreter (§ 55 GeT ..... O) mtt bes"timmten'{,.:-·: 

räu.mlich oder sachlich abgegrenzten Gebieten seines' Auf.:..·. 

gabenbereiches 'betraut und d6T' Ge ... .rerbebehörCi.e erster In-' .'; 

stJ:mz . (§141 f·.bs G ·1 Ge"iO) bekanntgegeben ·0lUrd:an~· dies 

allerdings nur unter der Voraussetzting, daß ihnen eine. 

entsprechende w~.nordnu.ngsbefugnis auf diesem Gebiete ge~: .. 
'l,{2.hrJ.'a:lstet 1st,. und l..mbeschadet der tl.:Ltverant"1Jlortung d'e.3 

Ge 1/verbej.nh2.bers und des' Stellv0rtreters beJ. Vorliegen 

eines Verschuldens in der Auswahl oder -tJberwachung der· "':' 

betrauten P~rscnen. 
In unmi t-telbarem Zusammenhang mit dieser Gedanken- ',-:'. 

:fUhrung wird .für jene Ver\'lal b.m.gsoereiche, :i.n denen keIno. 

Sondernormen in der Art des § 137 Abs.1 GewO bestehen 
.- d~ h. ·also für den Regelfall-~ angeregt, bei dar an· 
· sich vorgesehenen Novellieru.ng des Veri·ralt.u!).gsstrafge·- . 
· setzes im § 9 VStG 1950 f;stzulegen~ daß als verant',,,ort;~ ::~.:. " 

lj.che Vertr.eter für bestimmte räum1.ichoder sachlich ab~' 

· ge grenzte Gebiete auch Parsonenb(~stell t werden };:önnen, 
dJ.6 l-,:eine satzungsgem:":'ü. zur Vertretung n.::tch außen. beru­

fEmen Organe sind, ales' allerd.ings nur unter der VOl""'aus-

setZ1..mg I daß ih:."1eneine 2n:t:.sprechende P.nordnung:sbefugnis 

· auf diesem Gebiet ge\<läh:~leistet ist.? und unbeschadet der 

Mitverantwortung der zur Vertretung nach außen'satzungs­
gemäß' berufenen O:... .... gane be.i Vorliegen eines .Verschulderis 

in der Aus\;'ahl oder Uberl,·'.9.chung der betrat~ten ?ersoneno· •. :. 

Es w§re weiters zu er~ägGn, ob eine gloi6hartige 
.linden.mg der ver1rlal tungsstr2.frechtlj~chen· Vera:nb'lOrtlich­

}<;:e1 t aüch für Tnhaber von Eirlzelunterneh~en mit"lei tver­
zw~igter Organisa~~:~sform vorgesehen werden sollte. 

Mi t der vorgese!..: ,." (fe1':len Regelung \'lürde der Tat··m · 

·sache Hech.nun.g getragen 9 ci-:·.~ bei Unternehmen roi t· illelt-

. (, 

. :. 

( 
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SJ.cherh(:!i tS7o:r·.sch:ci:f';~en. voll ge-.·· 

Wie n, a~ 4~ Mai 1~71: 
Der P:d.üüde:l'C 

, . 
'" . des Vf)~"'Yral tiJ_ng:sge:;,"ichtshof~s ~. 
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